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Europawahl / Kommunalwahl 2014 am 25. Mai 2014
Wahlwerbung mit Plakaten

Sehr geehrter Herr Hucke,

auf Grund lhres Antrages vom 25.02.2014 teilen wir lhnen mit, dass gegen die Aufstellung von Plaka-

ten im A 1 Format innörhalb der Ortsdurchfahrten unserer Ortsgemeinden aus straßenpolizeilicher
Sicht grundsätzlich keine Bedenken bestehen, wenn den Bestimmungen des Straßenverkehrs Rech-

nung getragen wird und keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten sind, insbesondere sind fol-
gende Punkte zu beachten:

1. Die Werbetafeln dürfen nicht in das Lichtraumprofil der Straße hineinragen bzw. Sichtflächen ins-

besondere an Kreuzungen einschränken.

2. Nach g 33 Abs. 2 Satz 2 der Straßenverkehrsordnung ist die Anbringung von Werbung und Pro-
pagan-da in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen unzulässig.

3. Durch die Aufstellung der Plakattafeln dürfen die Verkehrsteilnehmer in einer den Verkehr gefähr-

denden Weise nicht äbgelenkt oder die Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt werden.

4. Die Werbeanlagen müssen so gestaltet und angeordnet sein, dass von ihnen keine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

5. Die Werbeträger müssen hinsichtlich Standfestigkeit und Konstruktion den statischen Beanspru-

chungen nach den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Windlast, genügen.

6. Der Boden darf durch das Aufstellen der Werbeträger nicht beschädigt werden. Es dürfen keine

Löcher gegraben werden.

7. Die Werbeträger sind unmittelbar nach der Veranstaltung wieder zu entfernen.
Das Befestig u ngsmaterial darf nicht zurückgelassen werden.

g. Außerhalb der Orts- und Stadtgrenzen ist die Arfstellung von Werbeanlagen grundsätzlich unzu-

lässig, g 33 Abs. 1 Nr. 3 der Straßenverkehrsordnung, beiweiteren Rückfragen ist hier die Kreis-

verwättüng Kusel, Trierer Straße 49, 66869 Kusel, Fax-Nr. 063811424-126 zuständig'

9. ln den Ortsgemeinden stehen keine )Verbeflächen zur Verfügung. Die Pl_akate sind durch Sie an

geeigneten Platzen aufzustellen. Die Plakatgröße darf höchstens DIN A 0 betragen.
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